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151 SATZUNG (ALLGEMEINE VORSCHRIFT) IM SINNE VON ARTIKEL 3 ABSATZ 2 DER VERORD-
NUNG (EG) NR. 1370/20071 DES HOCHSAUERLANDKREISES VOM 16.10.2024 ÜBER DIE FEST-
SETZUNG DES DEUTSCHLANDTICKETS ALS HÖCHSTTARIF 

 
Präambel 
 
Bund und Länder einigten sich darauf, ein digitales, deutschlandweit gültiges „Deutschlandticket“ für den öf-
fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu einem Einführungspreis von 49 Euro pro Monat im monatlich künd-
baren Abonnement einzuführen. Das Deutschlandticket startete erstmalig zum 01. Mai 2023. Das bundesweit 
gültige Deutschlandticket ermöglicht den Fahrgästen mit einem einfachen und günstigen Angebot die Nutzung 
des ÖPNV und stellt einen Baustein für einen attraktiven ÖPNV dar. Daneben soll mit dem von Bund und 
Ländern noch zu erarbeitenden Ausbau- und Modernisierungspakt auch das verkehrliche Angebot weiterent-
wickelt werden. 
 
Für das Deutschlandticket stellen Bund und Länder nach Maßgabe des § 9 Regionalisierungsgesetz (RegG) 
jeweils 1,5 Milliarden Euro jährlich zur Verfügung. Bund und Länder verständigten sich weiterhin darauf, dass 
die notwendige Auskömmlichkeit des Tarifs für das Deutschlandticket gewährleistet werden soll. Etwaige 
Mehrkosten, die den Unternehmen im Einführungsjahr 2023 entstanden sind, wurden je zur Hälfte von Bund 
und Ländern getragen. 
 
Für das Jahr 2024 haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, im Jahr 2023 zur Verfügung gestellte und 
nicht verbrauchte Mittel im Jahr 2024 für den Ausgleich der finanziellen Nachteile aus dem Deutschlandticket 
einsetzen zu wollen. Mit Beschluss des Bundeskabinetts vom 17.07.2024 zum Entwurf eines Zehnten Geset-
zes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes sollen nunmehr die Beschlüsse der Konferenz des Bundes-
kanzlers mit den Regierungscheffinen und -chefs der Länder insbesondere zur Übertragbarkeit der nicht in 
2023 verbrauchten Regionalisierungsmittel für das Deutschlandticket auf die Folgejahre umgesetzt werden. 
 
Der Hochsauerlandkreis kommt nunmehr der Empfehlung nach, die Fortführung des Deutschlandtickes bis 
Ende des Jahres 2024 umzusetzen. Der Hochsauerlandkreis gibt durch diese allgemeine Vorschrift die An-
wendung und Anerkennung des Deutschlandtickets als Bestandteil des WestfalenTarifs als Höchsttarif vor 
und gewährt nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift und den jeweils geltenden Richtlinien über die Ge-
währung von Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im 
Zusammenhang mit dem Deutschlandticket in Nordrhein-Westfalen (Richtlinien Zuwendungen Deutschlandti-
cket ÖPNV NRW)2 Ausgleichsleistungen an die Verkehrsunternehmen, die in seinem Zuständigkeitsgebiet 
Beförderungsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erbringen.  
 
§ 1 Rechtsgrundlagen  
 
Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und § 8a Abs. 1 S. 2 und 3 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), § 3 
Abs. 1 und 3 Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) sowie 
§ 5 Abs. 1 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) und Art. 3 Abs. 2 in Verbindung mit 
Art. 2 Buchstabe l) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 – alle Gesetze und Vorschriften in der zur Zeit gültigen 
Fassung - hat der Kreistag des Hochsauerlandkreises am 08.12.2023 diese Allgemeine Vorschrift zur Fest-
setzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif im allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und 
zur Gewährung von Ausgleichsleistungen für finanzielle Nachteile im Zusammenhang mit der Anerkennung 
und Anwendung des Deutschlandtickets – zuletzt verlängert mit Beschluss des Kreistages vom 11.10.2024 - 
beschlossen. 
 
§ 2 Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung 
 
(1) Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift öffentliche Personenver-

kehrsdienste im ÖPNV erbringen und die Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen des West-
falenTarifs anwenden, sind verpflichtet, während der Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift das 
Deutschlandticket im Sinne des § 9 Absatz 1 des Regionalisierungsgesetzes (RegG) als Bestandteil 

                                                
1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2007 
über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 
1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABI. L315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 DES EUROPÄ-
ISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste (ABI. L354/22). 
2 Derzeit sind dies: „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öf-
fentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 in Nordrhein-Westfalen“ 
(Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2024) , Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz 
und Verkehr – VII D 3 – 58.53.08-000006 – vom 30.11.2023 
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der WestfalenTarif Tarifbestimmungen und unter Beachtung der im WestfalenTarif festgelegten Zusatz-
leistungen als Höchsttarif im Sinne des Art. 3 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gemäß den Vor-
gaben dieser allgemeinen Vorschrift anzuwenden und anzuerkennen. Die Tarifanerkennung und –an-
wendung beinhaltet die Beförderung von Fahrgästen mit einem gültigen Deutschlandticket im ÖPNV als 
Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen, ohne dass den Fahrgästen hierfür zusätzliche Kosten entstehen. 

 
(2) Die Verkehrsunternehmen sind zudem verpflichtet, Beförderungsbedingungen des Deutschlandtickets 

aufzustellen und zu veröffentlichen und, wenn und soweit im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung 
erforderlich, Tarifgenehmigungsanträge für das Deutschlandticket selbst zu stellen und/oder bei ent-
sprechenden Tarifanträgen Dritter (insbesondere der WestfalenTarif GmbH) mitzuwirken und keine Ein-
wände hiergegen vorzubringen. Sie haben in dem ihnen möglichen, erforderlichen und zumutbaren Um-
fang an der bundesweit einheitlichen Umsetzung des Deutschlandtickets mitzuwirken. 

 
(3) Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt sich geografisch auf das gesamte Gebiet, 

für das der Hochsauerlandkreis – unter Berücksichtigung von bestehenden Regelungen zur Übertra-
gung von Zuständigkeiten mit benachbarten zuständigen Behörden – die Befugnis als zuständige Be-
hörde im Sinne des Artikels 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den ÖPNV innehat. 
Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen in dem Gebiet mehrerer Aufgabenträger und kön-
nen die nicht gedeckten Ausgaben nicht eindeutig der Betriebsleistung im jeweiligen Gebiet der Aufga-
benträger zugeordnet werden, sind diese auf der Grundlage der im Gebiet des jeweiligen Aufgabenträ-
gers erbrachten Fahrzeug-Kilometer bezogen auf den jeweiligen Antragszeitraum den Aufgabenträgern 
zuzuordnen. 

 
§ 3 Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsaufträge 
 
Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im ÖPNV auf Grundlage öffentlicher Dienstleistungsaufträge er-
bracht werden (gemeinwirtschaftliche Verkehrsdienste), gelten die Regelungen dieser öffentlichen Dienstleis-
tungsaufträge einschließlich etwaiger Ergänzungen und/oder Nachträge im Grundsatz vorrangig vor den Re-
gelungen dieser allgemeinen Vorschrift. Dies gilt in Bezug auf die Pflicht zur Tarifanerkennung und Tarifan-
wendung und die hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen nur insoweit, wie der jeweilige öffentliche 
Dienstleistungsauftrag eine entsprechende Pflicht zur Anerkennung und Anwendung des Deutschlandtickets 
und die hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen enthält. 
 
§ 4 Antragsberechtigte 
 
(1) Ausgleichsleistungen nach dieser Vorschrift werden öffentlichen oder privaten Verkehrsunternehmen 

nur gewährt, sofern sie als Genehmigungsinhaber oder als Betriebsführer nach dem Personenbeförde-
rungsgesetz (PBefG) oder der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 im Gebiet des Hochsauerlandkreises 
Beförderungsleistungen im allgemeinen ÖPNV gemäß § 8 Abs. 1, 2 des PBefG erbringen. 

 
(2) Ausgleichsleistungen werden nicht gewährt, wenn das jeweilige Verkehrsunternehmen auf anderweiti-

gem Weg (bspw. über öffentliche Dienstleistungsaufträge oder andere allgemeine Vorschriften etc.) ei-
nen Ausgleich für die Tarifanerkennung und –anwendung erhält oder für die jeweiligen Personenver-
kehrsdienste selbst kein wirtschaftliches Risiko trägt (bspw. aufgrund sog. Bruttoverträge).  

 
§ 5 Voraussetzungen für die Ausgleichsgewährung 
 
(1) Die Verkehrsunternehmen sind im Zusammenhang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets be-

rechtigt und verpflichtet, an der bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung für das Deutschlandti-
cket teilzunehmen, die hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche 
vollumfänglich geltend zu machen und ggf. diese Ansprüche überschießende Einnahmen abzugeben.  

 
(2) Sie sind im Falle der Beantragung von Ausgleichsleistungen für erhöhte Ausgaben für die Anpassung 

der Vertriebsprozesse zur Einführung des Deutschlandtickets des Weiteren verpflichtet, die unterstützte 
Kontrollinfrastruktur drei Jahre im ÖPNV in Deutschland einzusetzen. 

 
(3) Die Verkehrsunternehmen haben bis zum 20. eines Monats für den Vormonat alle Verkäufe des 

Deutschlandtickets an die von der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher Verkehrsunter-
nehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundesverband Deutscher Omnibusunterneh-
men e.V. und dem Bundesverband SchienenNahverkehr e.V. gebildete Clearingstelle zu melden. 
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§ 6 Ausgleichsleistungen 
 
(1) Den Verkehrsunternehmen nach § 4 Absatz 1 wird für die Auswirkungen aus der Erfüllung der gemein-

wirtschaftlichen Verpflichtung nach § 2 zur Anerkennung und Anwendung des Deutschlandtickets auf 
die Einnahmen des Verkehrsunternehmens sowie auf seine Kosten ein Ausgleich nach Maßgabe dieser 
allgemeinen Vorschrift gewährt.  

 
(2) Die Gewährung von Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift erfolgt unter der Bedin-

gung einer Zuweisung der erforderlichen Finanzmittel durch das Land Nordrhein-Westfalen nach den 
jeweils geltenden Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW3. Ein darüberhinausgehen-
der Ausgleich durch kreiseigene Mittel ist ausgeschlossen. Sollten der Bund und/oder das Land Nord-
rhein-Westfalen keine ausreichende Finanzierung nach der jeweils geltenden Richtlinie Billigkeitsleis-
tungen Deutschlandticket ÖPNV NRW zur Finanzierung des Deutschlandtickets zur Verfügung stellen, 
wird der Hochsauerlandkreis die diesbezügliche Tarifpflicht nach § 2 Abs. 1 aufheben und seine Zu-
stimmung zur Aufhebung der Tarifgenehmigung in Bezug auf das Deutschlandticket erteilen. 

 
Die Ausgleichsvoraussetzungen, das Ausgleichsverfahren, die Höhe der Ausgleichsleistung je Ver-
kehrsunternehmen sowie die Nachweis- und Mitwirkungspflichten der Verkehrsunternehmen richten 
sich nach den jeweils geltenden Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW. 

 
(3) Für die Zuwendung ist ein Antrag auf Gewährung zu stellen. Der Hochsauerlandkreis wird ein entspre-

chendes Antragsformular zur Verfügung stellen. Die Modalitäten der Auszahlung werden im Bewilli-
gungsbescheid näher geregelt. 

 
(4) Die Ausgleichsleistungen werden im Interesse und zur Förderung des ÖPNV geleistet und stehen nicht 

in unmittelbarem Zusammenhang mit einzelnen Beförderungsleistungen, sondern richten sich auf den 
Ausgleich nicht gedeckter Kosten aus der Anwendung des Deutschlandtickets. Förderziel ist die Ge-
währleistung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV. Die 
Ausgleichsleistungen unterliegen als echte nicht steuerbare Zuschüsse nicht der Umsatzsteuer. Die 
Zahlungen werden daher netto (ohne Umsatzsteuer) geleistet. Sind von den Verkehrsunternehmen Um-
satzsteuerbeträge rückwirkend zu entrichten (durch Änderung der rechtlichen Beurteilung z.B. im Rah-
men einer steuerlichen Betriebsprüfung), erhöht sich der Ausgleichsanspruch der Verkehrsunterneh-
men nicht. Dies gilt ebenso für durch die nachträgliche Zahlung entstehenden steuerlichen Nebenleis-
tungen im Sinne des § 3 Absatz 4 Abgabenordnung. Der Hochsauerlandkreis wird eine nachteilige Än-
derung der umsatzsteuerlichen Behandlung der Ausgleichsleistungen zum Anlass nehmen, die Ange-
messenheit der Pflichten der Verkehrsunternehmen zu überprüfen. 

 
§ 7 Überkompensationskontrolle  
 
(1) Die Höhe der jeweiligen Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt der Summe aller positiven 

und negativen Auswirkungen der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Verkehrsun-
ternehmens in Form der Anerkennung und Anwendung des Tarifs für das Deutschlandticket nicht über-
steigen. Unter Beachtung der weiteren Vorgaben der jeweils geltenden Richtlinien Zuwendungen 
Deutschlandticket ÖPNV NRW berechnet sich der finanzielle Nettoeffekt aus der Summe der (positiven 
oder negativen) Auswirkungen der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Verkehrsun-
ternehmens zur Anerkennung und Anwendung des Deutschlandticket-Tarifs im WestfalenTarif auf die 
Einnahmen des Verkehrsunternehmens sowie auf seine Kosten, soweit diese als zusätzlicher Nachteil 
vom Verkehrsunternehmen bei der Ausgleichsberechnung geltend gemacht werden oder soweit das 
Verkehrsunternehmen aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets Kosten erspart, zzgl. eines an-
gemessenen Gewinns. Sonstige Kosten des Verkehrsunternehmens sind nicht Gegenstand dieser 
Überkompensationskontrolle. 

 
(2) Zum Nachweis der fehlenden Überkompensation haben die Verkehrsunternehmen dem Hochsauer-

landkreis bis zum 31.12. des Folgejahres eine unternehmensindividuelle Ergebnisrechnung über die 
Berechnung des finanziellen Nettoeffekts aus der Anerkennung und Anwendung des Tarifs für das 
Deutschlandticket vorzulegen. Als Ergebnis der Aufstellung ist unter Berücksichtigung der Ausgleichs-
zahlungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte Überkompensation auszuwei-
sen. Die Richtigkeit der Ergebnisrechnung und die Angemessenheit des Gewinns müssen durch einen 

                                                
3 Bis zur Ersetzung sind dies die „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter Aus-
gaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 in Nordrhein-
Westfalen“ (Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2024) , Runderlass des Ministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr – VII D 3 – 58.53.08-000006 – vom 30.11.2023. 
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Wirtschaftsprüfer bescheinigt werden. Wird aufgrund anderer Ausgleichsregelungen (bspw. weitere all-
gemeine Vorschriften oder öffentliche Dienstleistungsaufträge) eine Ergebnisrechnung über die Berech-
nung des finanziellen Nettoeffektes angestellt, kann diese Ergebnisrechnung und die Bescheinigung 
durch einen Wirtschaftsprüfer gemeinsam erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass die positiven und ne-
gativen Auswirkungen aus der Erfüllung der jeweiligen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung getrennt 
und nachvollziehbar dargestellt werden. 

 
(3) Im Falle der Überkompensation hat das Verkehrsunternehmen den überkompensierenden Betrag zur 

Vermeidung einer unzulässigen Beihilfe zurückzuzahlen. In der Regel werden die zurückzuzahlenden 
Beträge nicht verzinst, wenn sie in der gesetzten Frist geleistet werden. 

 
§ 8 Darlegungs- und Nachweispflichten 
 
(1) Die Verkehrsunternehmen tragen die Darlegungs- und Nachweispflicht für sämtliche in dieser allgemei-

nen Vorschrift geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an die Gewährung der Ausgleichsleis-
tungen. Sie sind verpflichtet, sämtliche für die Durchführung dieser allgemeinen Vorschrift erforderlichen 
Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu machen. 

 
(2) Für die Nachweisführung gelten die Vorgaben der jeweils geltenden Richtlinien Zuwendungen Deutsch-

landticket ÖPNV NRW. Hierbei sind insbesondere die Vorgaben zur Bestimmung und Ermittlung der 
ausgleichsfähigen Mindereinnahmen bzw. nicht gedeckten Ausgaben sowie die Pflichten zum Nachweis 
der tatsächlich entstandenen Mindereinnahmen, nicht gedeckten Ausgaben und Einsparungen zu be-
achten und einzuhalten. Der Nachweis hat bis zum 28.02.2026 zu erfolgen. Dem Nachweis sind insbe-
sondere Bestätigungen der Verbundsorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen der Monate 
Januar bis Dezember 2019 und die Einnahmeaufteilungen sowohl für die nach Nummer 5.4.1.1 hoch-
gerechneten Fahrgeldeinnahmen als auch für die nach Nummer 5.4.1.2 Richtlinien Zuwendungen 
Deutschlandticket ÖPNV NRW 2024 ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar 
bis Dezember 2024, eine Bescheinigung einer Wirtschaftsprüferin oder eines Wirtschaftsprüfers über 
die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 und 2024 sowie die Anzahl der Abonnenten zu 
den jeweils genannten Stichtagen (30. April 2023 und 31. Januar 2025) beizufügen. Der Hochsauer-
landkreis kann weitergehende Vorgaben für die Führung des Nachweises machen sowie die Vorlage 
weiterer Angaben und Nachweise verlangen, soweit dies insbesondere aufgrund der jeweils geltenden 
Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW oder Rechtsvorschriften sowie weitergehen-
der Anforderungen anderer Stellen (bspw. der Bewilligungsbehörde, der EU-Kommission oder des Lan-
desrechnungshofes) erforderlich ist. Werden die geforderten Unterlagen und Nachweise nicht fristge-
recht vorgelegt, kann die Ausgleichsleistung für das jeweils abzurechnende Jahr ganz oder teilweise 
versagt werden. Bereits geleistete Abschlagszahlungen sind insoweit zurückzuzahlen. 

 
§ 9 Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
 
Der Hochsauerlandkreis ist über die auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift gewährten Ausgleichszah-
lungen berichtspflichtig gemäß Artikel 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Sofern dies für die Ge-
währleistung der Berichtspflicht nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich 
ist, können Daten, die im Zusammenhang mit dieser allgemeinen Vorschrift stehen, auch nachträglich von den 
Verkehrsunternehmen eingefordert werden. Verkehrsunternehmen, denen ein Ausgleich aufgrund dieser all-
gemeinen Vorschrift gewährt wird, können sich insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. Geheimhaltung der von 
ihnen gemachten Angaben berufen. 
 
§10 Hinweise 
 
(1) Der Hochsauerlandkreis kann die von dem Verkehrsunternehmen nach Maßgabe dieser allgemeinen 

Vorschrift beizubringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate oder ähnliches selbst oder durch 
einen von ihm bestimmten, zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten prüfen lassen. Das Verkehrsun-
ternehmen ist verpflichtet, auf entsprechendes Verlangen Einblick in die hierfür notwendigen Unterlagen 
zu gewähren. Die zuständige Bezirksregierung, das für Verkehr zuständige Ministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen, der Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen, der Bundesrechnungshof und die 
Europäische Kommission sind berechtigt, Prüfungen vorzunehmen und dazu Bücher, Belege und sons-
tige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebun-
gen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Die Verkehrsunternehmen haben daher alle für 
den Leistungserhalt erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu ertei-
len. Die für den Antrag maßgeblichen Unterlagen sind ab der Gewährung 10 Jahre aufzubewahren. 

 
(2) Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, Geschäfts- sowie ggf. personenbezo-

genen Daten werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben beachtet. Es wird darauf hingewiesen, 
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dass die sich aus den Antragsunterlagen und der Finanzhilfen ergebenden Daten durch den Hochsauer-
landkreis verarbeitet werden.  

 
(3) Die Verkehrsunternehmen werden darauf hingewiesen, dass es sich bei den Angaben um subventions-

erhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches handelt und dass Subventionsbetrug 
nach dieser Vorschrift strafbar ist. Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen. 

 
§ 11 Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten 
 
(1) Diese allgemeine Vorschrift tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 in Kraft. 
 
(2) Die Tarifpflicht nach § 2 Abs. 1 und die Ausgleichsgewährung nach dieser allgemeinen Vorschrift sind 

zunächst bis zum 31.12.2024 befristet. Sie können verlängert oder geändert werden. 
 
(3) Der Hochsauerlandkreis kann diese allgemeine Vorschrift und die damit verbundene Pflicht zur Aner-

kennung des Deutschlandtickets mit einer angemessenen Ankündigungsfrist außer Kraft setzen, insbe-
sondere wenn der Bund oder das Land keine ausreichende Unterstützung des Deutschlandtickets mehr 
sicherstellen, um die auf Basis der allgemeinen Vorschrift bestehenden Ausgleichsansprüche vollum-
fänglich zu befriedigen. 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende Satzung vom 16.10.2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der KrO NRW beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt 
 
b.) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden 
 
c.) der Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, oder 
 
d.) der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber dem Hochsauerlandkreis vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Meschede, den 16.10.2024 
 
gez. 
Dr. Karl Schneider 
Landrat 
 
 
152 ALLGEMEINVERFÜGUNG ZUR UMSETZUNG DER BEKANNTMACHUNG DES BUNDESMINIS-

TERIUMS FÜR GESUNDHEIT (BMG) NACH § 79 ABS. 5 ARZNEIMITTELGESETZ (AMG) VOM 
10.10.2024 (BANZ AT 17.10.2024 B4) BEZÜGLICH DES VERSORGUNGSMANGELS DER BEVÖL-
KERUNG MIT ISOTONISCHEN NATRIUMCHLORIDHALTIGEN ARZNEIMITTEL 

 
Die folgende Allgemeinverfügung ergeht auf Grundlage von § 79 Abs. 5 des Arzneimittelgesetzes (AMG) vom 
12. Dezember 2005 (BGBI. I S. 3394) in der z. Z. geltenden Fassung i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 3a der Verordnung 
über die Zuständigkeiten im Humanarzneimittel-, Medizinprodukte- und Apothekenwesen sowie auf dem Ge-
biet des Schutzes vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen vom 25. Januar 2022 
(GV. NRW. S. 100) in der z. Z. geltenden Fassung sowie der Bekanntmachung des Bundesministeriums für 
Gesundheit (BMG) vom 10. Oktober 2024 (BAnz AT 17.10.2024 B4). 
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Allgemeinverfügung 
 
Regelungen 
 
Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung gelten für Apotheken, die ihren Sitz im Gebiet des Hochsauer-
landkreises haben. 
 
I. Gestattung 
 
Den öffentlichen Apotheken sowie den Krankenhausapotheken im Gebiet des Hochsauerlandkreises wird im 
Rahmen ihres gesetzlichen Versorgungsauftrags nach § 1 Abs. 1 Apothekengesetz und auf Grundlage von 
§ 79 Abs. 5 Arzneimittelgesetz (AMG) gestattet, in der Bundesrepublik Deutschland nicht zugelassene oder 
nicht in deutscher Sprache gekennzeichnete isotonische natriumchloridhaltige Arzneimittel abweichend von § 
73 Abs. 1 Nr. 1 AMG nach Deutschland zu verbringen sowie befristet in Deutschland in den Verkehr zu brin-
gen.  
 
Diese Gestattung gilt nur für Arzneimittel, die aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum bezogen werden und dort rechtmäßig 
im Verkehr sind. 
 
Eine Bevorratung der betreffenden Arzneimittel kann in angemessenem Umfang zur Sicherstellung einer ord-
nungsgemäßen Versorgung der Patientinnen und Patienten erfolgen. Die maximale Höhe der Bevorratung 
orientiert sich an den in §§ 15 und 30 Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) genannten durchschnittlichen 
Bedarfen. 
 
Über das Verbringen ist eine Dokumentation anzufertigen, die eine Rückverfolgbarkeit der Lieferkette gewähr-
leistet. Hierzu sind die Angaben nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 ApBetrO zu dokumentieren. Die Dokumentation 
ist auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen. 
 
Auf die Beachtung der Informations- und Beratungspflichten, die sich aus § 20 ApBetrO ergeben sowie die 
Vorgaben zur Abgabe durch Krankenhausapotheken und krankenhausversorgende Apotheken nach § 31 Ap-
BetrO wird hingewiesen. 
 
II. Geltungsdauer 
 
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. Die Gestattung gilt bis einschließlich 
31. März 2025.  
 
Sollte das Bundesministerium für Gesundheit bereits zuvor feststellen, dass ein Versorgungsmangel oder eine 
bedrohliche übertragbare Krankheit im Sinne des § 79 Abs. 5 AMG nicht mehr vorliegt, endet diese Gestattung 
mit dem Zeitpunkt der Feststellung und Bekanntmachung. Maßgebend ist der Tag nach der entsprechenden 
öffentlichen Bekanntmachung des Bundesministeriums für Gesundheit im Bundesanzeiger. 
 
Diese Allgemeinverfügung kann jederzeit ganz oder teilweise widerrufen oder mit Nebenbestimmungen ver-
sehen werden. 
 
Begründung 
 
Die hierfür erforderliche Feststellung des Bundesministeriums für Gesundheit nach § 79 Abs. 5 Satz 5 AMG 
liegt durch die Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 10.10.2024, veröffentlicht am 17.10.2024 (BAnz AT 
17.10.2024 B4) vor. Konkret hat das BMG folgendes festgestellt:  
 

„Auf Grund des § 79 Absatz 5 des Arzneimittelgesetzes (AMG) macht das Bundesministerium für Ge-
sundheit bekannt: 
 
Der Bedarf an isotonischen natriumchloridhaltigen Lösungen kann derzeit nicht vollständig gedeckt wer-
den, ungeachtet der bei den zugelassenen Arzneimitteln erfolgenden Produktion in maximaler Auslas-
tung. Daher sind zusätzliche Importe zur Sicherstellung der Versorgung erforderlich. 
 
Bei isotonischen natriumchloridhaltigen Arzneimitteln handelt es sich um Arzneimittel, die zur Vorbeu-
gung oder Behandlung lebensbedrohlicher Erkrankungen benötigt werden. Eine alternative gleichwer-
tige Arzneimitteltherapie steht nicht zur Verfügung. 
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Diese Feststellung ermöglicht es den zuständigen Behörden der Länder, nach Maßgabe des § 79 Ab-
satz 5 und 6 AMG im Einzelfall ein befristetes Abweichen von den Vorgaben des AMG zu gestatten. 
 
Das Bundesministerium für Gesundheit wird bekannt machen, wenn der Versorgungsmangel nicht mehr 
vorliegt.“ 

 
Durch diese Allgemeinverfügung wird der legitime Zweck erreicht, die Versorgung der Bevölkerung mit isoto-
nischen natriumchloridhaltigen Arzneimitteln sicherzustellen. Die getroffene Maßnahme ist geeignet, da den 
Apotheken eine weitere Möglichkeit zur Beschaffung und Bevorratung entsprechender Arzneimittel eröffnet 
wird. Die Maßnahme ist auch angemessen und auf das erforderliche Maß begrenzt, da sich diese Allgemein-
verfügung darauf beschränkt, den Apotheken die Bevorratung und die Abgabe der betreffenden Arzneimittel 
aus EU- Ländern oder Staaten der EWR in Hinblick auf Umfang und Menge auf Basis der geltenden apothe-
kenrechtlichen Bestimmungen zu gestatten. Die übrigen Regelungen des § 73 AMG sind einzuhalten. Eine 
geeignete Dokumentation des Verbringens ist in Hinblick auf die gebotene Rückverfolgbarkeit im Falle von 
beispielsweise Rückrufen zu führen. Überdies ist die Maßnahme auf den Versorgungsmangel befristet und 
endet spätestens am 31.März 2025. 
 
Der Widerrufsvorbehalt stützt sich auf § 36 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
und ermöglicht es der Behörde ggf. kurzfristig zu reagieren, wenn dies insbesondere aus Gründen der Arznei-
mittelsicherheit erforderlich sein sollte. 
 
Rechtsbehelf 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach deren Bekanntgabe Klage vor dem Ver-
waltungsgericht Arnsberg, 59821 Arnsberg, Jägerstraße 1 erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur 
Niederschrift des/der Urkundenbeamten/in der Geschäftsstelle Klage einzulegen. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 
VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedin-
gungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen 
des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).* 

 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben werden. 
 
* Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Hinweis: 
 
Der Gesetzgeber hat das einer Klage bisher vorgeschaltete Widerspruchsverfahren abgeschafft. Sofern dieser 
Bescheid aus Ihrer Sicht fehlerhaft ist, empfehle ich Ihnen, sich zur Vermeidung unnötiger Kosten vor Erhe-
bung einer Klage zunächst mit mir in Verbindung zu setzen – am besten schriftlich. In vielen Fällen können so 
Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer Klage eventuell behoben werden. Die Klagefrist wird hierdurch je-
doch nicht verlängert. 
 
Meschede, 18.10.2024 
 
Im Auftrag 
gez. 
Menne  
Fachbereichsleiterin 
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153 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-
ZES (BIMSCHG) I.V.M. § 21 A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-IM-
MISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der Windpark Remblinghausen GmbH & Co. KG, v.d. EMG EnergieManagement Verwaltungs-

gesellschaft mbH, v.d. Herrn GF Sebastian Schirp  
auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 16b Abs. 7 BImSchG für die Änderung einer Windenergiean-

lage, hier: Typenwechsel auf Nordex N 163/6. 
 

im Stadtgebiet Meschede 
 

-Erteilung der Genehmigung- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der Windpark Remblinghausen GmbH & 
Co. KG, v.d. EMG EnergieManagement Verwaltungsgesellschaft mbH, v.d. Herrn GF Sebastian Schirp, Klein-
oberfeld 5, 76135 Karlsruhe auf ihren Antrag vom 29.04.2024 die Genehmigung gem. § 16b Abs. 7 BImSchG 
für die Änderung von einer Windenergieanlage (WEA 3), hier: Typenwechsel auf Nordex N 163/6.X in der 
Gemarkung Meschede-Land, Flur 13, Flurstück 239 am 18.09.2024 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Die Genehmigung wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Errichtung und Betrieb von einer Windenergieanlage einschließlich der zugehörigen Anlagenteile und 
Nebeneinrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 2 der 4. BImSchG mit folgenden Kenndaten: 
 
Be-zeich-
nung 

Typ Anlagen- 
Nr.  

Nenn-
leistung 
[kW] 

Na-
ben-
höhe 
[m] 

Rotor-
durch-
messer 
[m] 

Ge-
samt-
höhe 
[m] 

Gemar-kung Flur Flur-
stück 

WEA 3 N 163/6.x 8194590.3 7.000 164 163 245,5 Meschede-Land 13 239 

 
Eingeschlossene Genehmigungen 
Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG folgende Entscheidung ein: 
• die Baugenehmigung gem. § 74 BauO NRW 2018. 
 
Nebenbestimmungen 
Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum 
Arbeitsschutz und zum Gewässerschutz. 
 
Auf Antrag wird die Entscheidung öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. BImSchV 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 24.10.2024 bis zum 07.11.2024 eingesehen werden.  
 
Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt.  
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung für Dritte 
Gegen den Genehmigungsbescheid können Dritte innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe, Wider-
spruch beim Hochsauerlandkreis, Steinstraße 27, 59872 Meschede erheben. Der Widerspruch ist binnen ei-
nes Monats nach seiner Erhebung zu begründen.  
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Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs oder der Anfechtungsklage gegen 
eine Zulassung einer Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 
Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der 
Zulassung gestellt und begründet werden (§ 63 Abs. 2 S. 1 BImSchG). 
 
Brilon, 23.10.2024 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40237-2024-04 
 
Im Auftrag 
gez. 
Schlichting 
 
 
154 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I.V.M. § 21 A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-IM-
MISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der ENERTRAG SE, v.d. den Vorstand,  

auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von insge-
samt 7 Windenergieanlagen vom Typ General Electric GE-158 mit einer Nabenhöhe von 161 m und 

einer Nennleistung von je 5.500 kW 
 

im Stadtgebiet Meschede 
 

-Erteilung der Genehmigung- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der ENERTRAG SE, v.d. den Vorstand, 
Gut Dauerthal, 17291 Dauerthal, auf ihren Antrag vom 21.11.2022 die Genehmigung gem. § 4 BImSchG für 
die Errichtung und den Betrieb von insgesamt 7 Windenergieanlagen vom Typ General Electric GE-158 mit 
einer Nabenhöhe von 161 m und einer Nennleistung von je 5.500 kW in der Gemarkung Drasenbeck in der 
Flur 11 auf dem Flurstück 12/1, in der Flur 7 auf den Flurstücken 4, 22, 23, 24, 49, 56, 43, 29, 36 und 39, in 
der Flur 8 auf den Flurstücken 6 und 1/1 und in der Gemarkung Rarbach in der Flur 7 auf dem Flurstück 11 
am 02.10.2024 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Die Genehmigung wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Errichtung und Betrieb von 7 Windenergieanlagen (WEA) einschließlich der zugehörigen Anlagenteile 
und Nebeneinrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 2 der 4. BImSchV mit folgenden Kenndaten: 
 
Be-
zeich-
nung 

Typ Anlagen-
Nr.  

Nennleis-
tung [kW] 

Naben-
höhe 
[m] 

Rotor-
durch-
messer [m] 

Gesamt-
höhe [m] 

Gemar-
kung 

Flur Flur-
stück/e 

WEA 
HO S1 

General 
Electric GE-
158 

8194747.1 5.500 161 158 240 Drasenbeck 11 12/1 

WEA 
HO S2 

General 
Electric GE-
158 

8194747.2 5.500 161 158 240 Drasenbeck 8 6 

WEA 
HO S3 

General 
Electric GE-
158 

8194747.3 5.500 161 158 240 Drasenbeck 8 1/1 
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WEA 
HO S4 

General 
Electric GE-
158 

8194747.4 5.500 161 158 240 Drasenbeck 7 4, 36 
Rarbach 7 11 

WEA 
HO S5 

General 
Electric GE-
.6158 

8194747.5 5.500 161 158 240 Drasenbeck 7 22, 23, 
24, 49 

WEA 
HO S6 

General 
Electric GE-
158 

8194747.6 5.500 161 158 240 Drasenbeck 7 43, 56 

WEA 
HO S7 

General 
Electric GE-
158 

8194747.7 5.500 161 158 240 Drasenbeck 7 29, 39 

 
Eingeschlossene Genehmigungen 
Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG folgende Entscheidungen ein: 
• die Baugenehmigung gem. § 74 BauO NRW 2018, 
• die Zustimung gem. § 14 Abs. 1 LuftVG und  
• die Genehmigung gem. §§ 39, 40 LFoG 
 
Nebenbestimmungen 
Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zur 
Bauausführung, zum Brandschutz, zum Arbeitsschutz, zum Gewässerschutz, zum Naturschutz, zur Flugsi-
cherung und forstwirtschaftliche Nebenbestimmungen.  
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. BImSchV 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 24.10.2024 bis zum 07.11.2024 eingesehen werden.  
 
Daneben sind der Bekanntmachungstext, der Genehmigungsbescheid und seine Begründung während der 
genannten Auslegungszeit über das zentrale UVP-Portal des Landes Nordrhein-Westfalen unter 
https://www.uvp-verbund.de/startseite abrufbar.  
 
Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt.  
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt die Zustellung des Genehmigungsbescheides an die Per-
sonen, die Einwendungen erhoben haben.  
 
Bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist kann der Genehmigungsbescheid von den Personen, die Einwendungen 
erhoben haben, schriftlich oder elektronisch bei der Unteren Umweltschutzbehörde/Immissionsschutzbe-
hörde, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon (E-Mail: immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de) angefordert wer-
den. 
 
Einwendungen: 
Die Einwendungen gegen die Errichtung und den Betrieb der Windenergieanlagen werden zurückgewiesen, 
sowie ihnen nicht durch Änderung der Genehmigungsunterlagen, Ergänzungen und Nebenbestimmungen 
(Bedingungen und Auflagen) in dem Genehmigungsbescheid Rechnung getragen wird.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung für Personen, die Einwendungen erhoben haben 
Gegen den Bescheid können Sie vor dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe Klage erheben.  
  
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 
VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedin-
gungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen 

mailto:immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de
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des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).* 
  
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben werden. Wird die Klage schriftlich erhoben, soll die angefochtene Verfügung in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden.  
  
* Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs oder der Anfechtungsklage gegen 
eine Zulassung einer Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 
Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der 
Zulassung gestellt und begründet werden (§ 63 Abs. 2 S. 1 BImSchG). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung für Dritte, die keine Einwendungen erhoben haben 
Gegen den Genehmigungsbescheid können Personen, die keine Einwendungen erhoben haben, innerhalb 
eines Monats nach der Bekanntgabe, Widerspruch beim Hochsauerlandkreis, Steinstraße 27, 59872 
Meschede erheben. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner Erhebung zu begründen.  
 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs oder der Anfechtungsklage gegen 
eine Zulassung einer Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 
Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der 
Zulassung gestellt und begründet werden (§ 63 Abs. 2 S. 1 BImSchG). 
 
Brilon, 23.10.2024 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40609-2022-04 
 
Im Auftrag 
gez. 
Schlichting 
 
 
155 BEKANNTMACHUNG GEM. §§ 8 FF. DER 9. VERORDNUNG ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG DES 

BUNDESIMMISSIONSSCHUTZGESETZES (VERORDNUNG ÜBER DAS GENEHMIGUNGSVER-
FAHREN – 9. BIMSCHV) I.V.M. 10 BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZ (BIMSCHG) 

 
Die NATURWERK Windenergie GmbH, v.d. GF Christian Morawietz mit Sitz in 45699 Herten, Doncaster Platz 
5-7, hat beim Hochsauerlandkreis, als zuständige Genehmigungsbehörde, gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 Abs. 3 
ZuStVO NRW, mit Datum vom 08.05.2024 eine Genehmigung gem. § 4 BImSchG für die Errichtung und den 
Betrieb von 8 Windenergieanlagen (WEA 02-09) vom Typ Nordex N-175-6.8 MW mit einem Rotordurchmesser 
von 175 m, einer Gesamthöhe von 266,5 m und einer Nennleistung von 6.800 kW in Meschede auf den nach-
folgend bezeichneten Grundstücken beantragt: 
 
Bezeichnung Anlagen-Nr.  Gemarkung Flur Flurstück(e) 

WEA 02 8194941.1 Visbeck 5 13 
3 327 

WEA 03 8194941.2 Berge 22 30, 53, 25 
WEA 04 8194941.3 Grevenstein 16 9, 5, 6, 47 

WEA 05 8194941.4 Grevenstein 16 64, 19, 12 
22 7 

WEA 06 8194941.5 Grevenstein 16 18, 17, 20 
WEA 07 8194941.6 Berge 21 4, 7 
WEA 08 8194941.7 Berge 21 31, 32 
WEA 09 8194941.8 Berge 21 27 

 

http://www.justiz.de/
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Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Für das Vorhaben wurde ein Vorpüfungsverfahren zur Feststellung des Erfordernisses einer Umweltverträg-
lichkeitsuntersuchung gem. § 7 UVPG durchgeführt. Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist, die als unselbstständiger Teil dieses Genehmigungsver-
fahrens durchgeführt wird. Maßgeblich für die Entscheidung zur Durchführung einer UVP sind die Umweltaus-
wirkungen auf die Schutzkriterien gemäß der Anlage 3 des UVPG. Unter Berücksichtigung der angeführten 
Gutachten und eigener Unterlagen liefern die vorliegenden überschlägigen Informationen begründete Hin-
weise darauf, dass das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann. Ein UVP-Bericht 
wurde vorgelegt. 
 
Das beantragte Vorhaben wird hiermit gem. §§ 8 ff. der 9. BImSchV i.V.m. § 10 BImSchG bekannt gemacht.  
 
Sofern die Genehmigung erteilt wird, beabsichtigt die Antragstellerin, den Antragsgegenstand nach Vollzieh-
barkeit der Genehmigung zu verwirklichen. Die Anlagen sollen im ersten Quartal 2027 in Betrieb genommen 
werden.  
 
Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Unterlagen, liegen in der Zeit vom 30.10.2024 bis 
29.11.2024 auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff aus.  
 
Das Vorhaben wird außerdem über das zentrale UVP-Portal des Landes Nordrhein-Westfalen unter 
https://uvp-verbund.de/startseite bekannt gemacht.  
 
Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt.  
 
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 der 9. BImSchV muss die Bekanntmachung auch Bezeichnung des für das Vorhaben 
entscheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen, die der Genehmigungsbehörde zum Zeitpunkt des 
Beginns des Beteiligungsverfahrens vorliegen, enthalten. Hierzu gehören neben dem UVP-Bericht, insbeson-
dere:  
 

Lfd.-Nr.:/ 
Register 

Bezeichnung der 
Unterlagen 

Stichwortartige 
Charakterisierung 

1 Allgemeine An-
tragsunterlagen 

Antrag auf Genehmigung nach dem BImSchG, Formular 1, Liste der 
Flurstücke, Koordinatenliste, Projektkurzbeschreibung, Vollmachten, 
Handelsregisterauszüge, Antrag Bautechnische Nachweise, Kosten-
übernahmeerklärungen, Stellungnahme zur Beteiligung privater Unter-
nehmen  

2 Standort und Um-
gebung 

Topographische Karte (M 1:10.000), amtliche Basiskarte (M 1:5.000), 
Übersichtsplan Abstände zur Wohnbebauung (M 1:10.000), Übersicht-
plan Schutzgebiete (M 1:15.000), Übersichtplan Abstände zu Infrastruk-
tur und Medien (M 1:25.000), Übersichtplan Erschließung (M 1:20.000) 

3 Bauvorlagen Bauantrag, Baubeschreibung, Betriebsbeschreibung, Urkunde des Bau-
vorlageberechtigten, Amtliche Lagepläne, Gutachten zur Standorteig-
nung, Grundlagen Brandschutz, Brandmeldesystem, Gutachterliches 
Brandschutzkonzept, Typenprüfung 

4 Anlage und Betrieb 
4.1 Anlagenbeschrei-

bung 
Betriebseinheiten – Formular 2 Blatt 1, Technische Daten – Formular 3 
Blatt 1-2, Technische Beschreibung, Übersichtzeichnungen, Abmessun-
gen Gondel und Blätter, Transport, Zuwegung und Krananforderungen, 
Oktav-Schallleistungspegel, Rotornenndrehzahlen, Fundament 

4.2 Angaben zur Anla-
gensicherheit 

Blitzschutz und EM-Verträglichkeit, Erdungsanlage, Eiserkennung, Gut-
achten zu Eisabwurf und Eisabfall 

4.3 Angaben zur Ar-
beitssicherheit 

Angaben zum Arbeitsschutz und zu Sicherheit, Technische Beschrei-
bung Befahranlage, Flucht- und Rettungsplan 

4.4 Angaben zu Abfäl-
len 

Verwertung/Beseitigung von Abfällen – Formular 4 Blatt 4-5, Abfallbe-
seitigung, Abfälle Anlagenbetrieb 

4.5 Angaben zum 
Schutz vor Immissi-
onen 

Betriebsablauf und Emissionen (Luft) – Formular 4 Blatt 1-2, Schal-
limmissionsprognose, Schattenwurfprognose, Schattenwurfprognose – 
Ergänzungsdokument, Option Serrations, Option Schattenwurfmodul 

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
https://uvp-verbund.de/nw
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4.6 Angaben zu was-
sergefährdenden 
Stoffen 

Betriebsablauf und Emissionen (Abwasser) – Formular 4 Blatt 3, Um-
welteinwirkungen einer WEA, Einsatz von Flüssigkeiten und Maßnah-
men gegen unfallbedingten austritt, Rückhaltungen von Flüssigkeiten, 
Getriebölwechsel 

4.7 Angaben zur Be-
triebseinstellung 

Erklärung zur Betriebseinstellung nach § 5 Abs. 3 BImSchG, Rückbau-
verpflichtungserklärung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB, Maßnahmen bei 
der Betriebseinstellung 

5 Unterlagen zur Um-
weltverträglichkeit 
und zum Natur-
schutz 

Landschaftspflegerischer Begleitplan, Eingriffsbilanzierung, Biotopty-
penkarten, Karten Eingriff, Karten Rodung, Sichtverschattungskarten, 
FFH-Verträglichkeitsvorprüfung, Artenschutzfachbeitrag, Habitatpoten-
tialanalyse, UVP-Vorprüfung, Visualisierung, Fledermausmodul 

6 Luftfahrt Tages- und Nachtkennzeichnung, allgemeine Spezifikation der Kenn-
zeichnung, Sichtweitenmessung, Antrag auf die Option einer bedarfsge-
steuerten Nachtkennzeichnung, Einwirkbereich Luftfahrt 

 
Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können innerhalb der Einwendungsfrist vom 30.10.2024 bis 
30.12.2024 schriftlich bei Genehmigungsbehörde oder elektronisch (E-Mail: immissionsschutz@hochsauer-
landkreis.de) erhoben werden. Die Einwendungen sollen den Namen sowie die vollständige leserliche An-
schrift des Einwenders enthalten. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwen-
dungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Einwendungen dem Antragsteller sowie den Behörden, deren Aufga-
benbereich durch die Einwendungen berührt werden, bekanntzugeben sind. Auf Verlangen des Einwenders 
werden Name und Anschrift vor der Bekanntgabe des Inhalts unleserlich gemacht, wenn diese zur ordnungs-
gemäßen Durchführung des Verwaltungsverfahrens nicht erforderlich sind.  
 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Genehmigungsbehörde nach Ausübung pflichtgemäßen 
Ermessens darüber, ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird, um die form- und fristgerecht erhobenen 
Einwendungen zu erörtern, soweit dies für die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen von Bedeutung 
sein kann. Beim Erörterungstermin soll denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit gegeben 
werden, ihre Einwendungen zu erläutern. Die Entscheidung, ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird, wird 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Sofern ein Erörterungstermin durchgeführt wird, findet dieser wie folgt statt: 
 
Datum: 21.01.2025 
Uhrzeit: 10:00 Uhr 
Ort: Kreishaus Brilon, Großer Sitzungssaal 
 Am Rothaarsteig 1 
 59929 Brilon 
 
Kann die Erörterung nach Beginn des Termins an dem festgesetzten Tag nicht abgeschlossen werden, so 
wird sie am nächsten Tag zur gleichen Zeit am gleichen Ort fortgesetzt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass form- und fristgerecht erhobene Einwendungen auch bei Ausbleiben des 
Antragstellers oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert werden. 
 
Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teilnahme haben neben den Vertretern der beteiligten Be-
hörden, der Antragsteller und diejenigen, die rechtzeitig bei den Auslegungsstellen Einwendungen erhoben 
haben. Sonstige Personen können als Zuhörer an dem Termin teilnehmen, sofern genügend freie Plätze zur 
Verfügung stehen. Gesonderte Einladungen zum Erörterungstermin ergehen nicht mehr. 
 
Sollte der Erörterungstermin wegfallen oder vertagt werden, wird die Entscheidung hierüber nach Ablauf der 
Einwendungsfrist öffentlich bekannt gemacht. 
 
Durch Einsichtnahme in die Antragsunterlagen und Teilnahme am Erörterungstermin entstehende Kosten kön-
nen nicht erstattet werden. 
 
Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen und den Genehmigungsantrag an die Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
 
  

mailto:immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de
mailto:immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de
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Auf die für die Beteiligung der Öffentlichkeit maßgebenden Vorschriften (Bundes-Immissionsschutzgesetz, 9. 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) wird hingewiesen.  
 
Brilon, 23.10.2024 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40398-2024-04 
 
Im Auftrag 
gez. 
Schlichting 
 
 
156 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I.V.M. § 21 A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-IM-
MISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der PHILMA Ventus Service GmbH & Co. KG, v.d. PHILMA Ventus Beteiligungs GmbH, v.d. GF 

Dipl.-Ing. Hubertus Jakobi,  
auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb einer WEA 
vom Typ Nordex N 175 mit einer Nabenhöhe von 179 m, einem Rotordurchmesser von 175 m, einer 

Gesamthöhe von 266,5 m und einer Nennleistung von 6.800 kW (WEA 9) 
 

im Stadtgebiet Brilon 
 

-Erteilung der Genehmigung- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der PHILMA Ventus Service GmbH & 
Co. KG v.d. PHILMA Ventus Beteiligungs GmbH v.d. GF Dipl.-Ing. Hubertus Jakobi, Keffelker Straße 27, 
59929 Brilon auf ihren Antrag vom 15.02.2024 die Genehmigung gem. § 4 BImSchG für die Errichtung und 
den Betrieb einer WEA vom Typ Nordex N 175 mit einer Nabenhöhe von 179 m, einem Rotordurchmesser 
von 175 m, einer Gesamthöhe von 266,5 m und einer Nennleistung von 6.800 kW (WEA 9) in der Gemarkung 
Altenbüren, Flur 3, Flurstücke 147, 227 am 02.10.2024 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Die Genehmigung wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Errichtung und Betrieb von einer Windenergieanlage einschließlich der zugehörigen Anlagenteile und 
Nebeneinrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 2 der 4. BImSchG mit folgenden Kenndaten: 
 
Bezeich-
nung 

Typ Anla-
gen-Nr.  

Nennleis-
tung 
[kW] 

Na-
ben-
höhe 
[m] 

Rotor-
durch-
messer 
[m] 

Gesamt-
höhe [m] 

Gemar-
kung 

Flur Flur-
stü-
cke 

WEA 9 Nordex 
N175 

819489.1 6.800 179 175 266,5 Altenbüren 3 147 
und 
227 

 
Eingeschlossene Genehmigungen 
Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG folgende Entscheidungen ein: 
• die Baugenehmigung und  
• Zustimmung gem. § 14 LuftVG und 
• Forstrechtliche Genehmigung nach § 9 Abs. 1 BWaldG und § 39 LFoG  
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Nebenbestimmungen 
Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum 
Baurecht und zum Brandschutz, zum Natur- und Artenschutz, zu Belangen des Arbeitsschutzes, zum Gewäs-
serschutz, zur Flugsicherung, zur Geologie und zum Forstrecht.  
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. BImSchV 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 24.10.2024 bis zum 06.11.2024 eingesehen werden.  
 
Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt.  
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung für Dritte, die keine Einwendungen erhoben haben 
Gegen den Genehmigungsbescheid können Personen, die keine Einwendungen erhoben haben, innerhalb 
eines Monats nach der Bekanntgabe, Widerspruch beim Hochsauerlandkreis, Steinstraße 27, 59872 
Meschede erheben werden. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner Erhebung zu begründen.  
 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs oder der Anfechtungsklage gegen 
eine Zulassung einer Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 
Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der 
Zulassung gestellt und begründet werden (§ 63 Abs. 2 S. 1 BImSchG). 
 
Brilon, 23.10.2024 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40185-2024-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 
 
157 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELT-

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 

Antrag der Verbund Green Power Deutschland GmbH 
auf Erteilung eines Vorbescheides gem. § 9 BImSchG 

 
im Stadtgebiet Arnsberg 

 
Die Verbund Green Power Deutschland GmbH, v.d. GF Dr. Gustav Krempl mit Sitz in 55286 Wörrstadt, Ener-
gie-Allee 1, hat beim Hochsauerlandkreis, als zuständige Genehmigungsbehörde, am 25.03.2024 die Ertei-
lung eines Vorbescheides gem. § 9 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb einer WEA vom Typ Nordex 
N163/6.X mit einer Nabenhöhe von 164 m, einem Rotordurchmesser von 163 m, einer Gesamthöhe von 245,5 
m und einer Nennleistung von 7.000 kW im Stadtgebiet Arnsberg in der Gemarkung Niedereimer in der Flur 2 
auf dem Flurstück 247 beantragt. 
 
Der Vorbescheid wird für folgende Genehmigungsvoraussetzungen beantragt: Planungsrecht (§ 35 Abs. 1 Nr. 
5 BauGB, § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 BauGB, § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB), Schallemissionen und Schattenwurf. 
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten 
Anlagen.  
 
Das Vorhaben ist Teil einer Windfarm im Sinne des § 2 Abs. 5 UVPG und der Nr. 1.6.3 der Anlage 1 UVPG 
zuzuordnen. Gem. § 7 Abs. 2 Satz 1 UVPG ist für das Neuvorhaben eine standortbezogene Vorprüfung zur 
Feststellung der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.  
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Die standortbezogene Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung in zwei Stufen durchgeführt. In der ersten 
Stufe wird geprüft, ob bei dem Neuvorhaben besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Num-
mer 2.3 aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass keine besonderen 
örtlichen Gegebenheiten vorliegen, so besteht keine UVP-Pflicht.  
 
Gem. § 9 Abs. 1a S. 2 BImSchG findet abweichend von § 29 Abs. 1 S. 1 UVPG eine vorläufige Umweltver-
träglichkeitsprüfung im Hinblick auf die Umweltauswirkungen des Gesamtvorhabens für die Erteilung des Vor-
bescheides nicht statt. Demnach sind somit nur Anforderungen an die des Vorbescheids gegenständlichen 
erkennbaren Umwelteinwirkungen zu prüfen. 
 
Diese Schutzkriterien wurden hinsichtlich des geplanten Vorhabens (Schall- und Schattenemissionen als er-
kennbare Umwelteinwirkungen) durch die Untere Immissionsschutzbehörde geprüft. 
 
Nach der fachlichen Einschätzung der Unteren Immissionsschutzbehörde liegen keine besonderen örtlichen 
Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3 aufgeführten Schutzkriterien vor. 
 
Somit wird nach Prüfung der Sach- und Rechtslage entschieden, dass für das geplante Vorhaben keine UVP-
Pflicht besteht. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 5 Abs. 2 UVPG. 
 
Brilon, 23.10.2024 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
42.40150-2024-04 
 
Im Auftrag 
gez. 
Schlichting 
 
 
158 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELT-

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 
Antrag der SL Windenergie GmbH, v. d. GF Klaus Schulze-Langenhorst, auf Erteilung einer Genehmi-

gung gem. § 16b Abs. 7 BImSchG 
 

im Stadtgebiet Eslohe 
 
Die SL Windenergie GmbH, v. d. GF Klaus Schulze-Langenhorst mit Sitz in 45966 Gladbeck, Voßbrinkstraße 
67, hat beim Hochsauerlandkreis, als zuständige Genehmigungsbehörde, am 19.12.2023 die Erteilung einer 
Genehmigung gem. § 16b Abs. 7 BImSchG zum Repowering der WEA 2 in Eslohe in der Gemarkung Cob-
benrode in der Flur 1 auf den Flurstücken 13, 12 und 41 beantragt. 
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten 
Anlagen.  
 
Das Vorhaben ist Teil einer Windfarm im Sinne des § 2 Abs. 5 UVPG und der Ziffer 1.6.3 der Anlage 1 zum 
UVPG zuzuordnen. Gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 7 Abs. 2 Satz 1 UVPG ist für das Änderungsvorhaben 
eine standortbezogene Vorprüfung zur Feststellung der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführen.  
 
Die standortbezogene Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung in zwei Stufen durchgeführt. In der ersten 
Stufe wird geprüft, ob besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3 aufgeführten 
Schutzkriterien vorliegen. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass keine besonderen örtlichen Gegeben-
heiten vorliegen, so besteht keine UVP-Pflicht. 
 








